
ANS HEIMERL

Der eUuUe Codex Iurıs Canonici
Möglichkeiten und Probleme

Der Vertasser verste den Neuen Codex als wichtigen Schritt ın einem Proze(ßs Er deutet die
Möglichkeiten der Anwendung a un: exemplifiziert diese näher am Beispiel der Pfarre.
(Redaktion)

Anfang der Arbeit mıt dem CIC
Ein gutes Jahr ıst seı1it der Promulgation des C716 vergangen gewi eın nla für
ein ‚‚Jubiläum”’, aber für einen Kückblick auf die Anlaufts- und Übergangsphase.

Gesamtbeurteilung
Die Neuheit des CC hat ein1ges Interesse der Offentlichkeit hervorgerufen, eT
wurde me1lst VOI Fachleuten vorgestellt un global gewertet. Von Extrempositio-
LEeN abgesehen, erITsSC dıfferenzierte Beurteilung VO  ; ıne breite Ablehnungs-
tront wıe etwa die Entwürtfe einem kirc  ıchen Grundgesetz xibt
nicht Als HOSIELU wird hervorgehoben: Der CC sammelt und ordnet das konzi-
liare und nachkonziliare ecC un chafft dadurch größere arheı und Sicher-
eit Er ring sehr vieles VO  - den theologischen und pastoralen mpulsen des
Konzils In das Kirchenrecht eın un fügt eigenständige opportune Neuerungen
1NZUuU Er zeıgt Züge der Selbstbeschränkung, indem eTtr vieles überhaupt en
läfst, anderes den partikularen Gesetzgebern regeln überträgt und dem
Subsidiaritätsprinzip gerecht wird. Das irchenbild des Konzils hat sıch ın
der systematischen Vorrangigkeit des SANZEN Volkes Gottes und 1mM Versuch e1-
nes Grundrechtskatalogs niedergeschlagen. Für die C(Okumene bietet ET vorsich-
tıge Offenheit 1ele VO  - den Kanonisten gewünschte Detailverbesserungen
sachlicher und terminologischer Art sind verwirklicht worden.
Kritisiert wird, da{fß manches VO Geist un auch VO Buchstaben des Konzils
wieder rückgängig gemacht wird. Der Primat des Papstes erhält deutliche zen-
te, die neuformulierte Kechtsstellung des Volkes Gottes und seiner Gilieder CI -

zugleich Einschränkungen un Kontrapunkte zugunsten der Hierarchie;
der Rechtsschutz gegenüber der Verwaltung wurde ın etzter Minute abge-
SChWaC Die Reformen sind N zaghaft, überwiegt das Festhalten alten
G 1ET
Fın Vergleich annn dienen, as Pro un Kontra ın eın richtiges Verhältnis zu bringen: ‚„‚Wer mıit
einem Aufzug In as Stockwerk eines Gebäudes tahren möchte und sıch schon in der age be-
et, en Ffür gewöhnlich 1Ur an die 3() och VOT ıhm liegenden Stockwerke, nicht a die schon
zurückgelegten.”‘

Detailbearbeitung
Die Kirchenrechtler en mıit beachtlicher Schnelligkeit eineelVO Kommen-
aren und Handbüchern Zu CIE herausgebracht.* Dadurch wird die Kenntnis des

Kard 5Suenens, zıt. VO Sebott, Das kirchliche Gesetzbuch: Herder-Korr. 1983, 131
Schwendenwein, Das neue Kirchenrecht, Graz 1983; Kuf, Das Recht der katholischen Kirche,

Freiburg, 1983; Heimer! Pree, Kirchenrecht Allgemeine Normen und ereC Wien
Lüdıicke, ereC kssenz Listl!— üller — Schmuitz, Handbuch des Kirchenrech-

tes, Regensburg 1983

HANS HEIMERL 

Der neue Codex Iuris Canonici 
Möglichkeiten und Probleme 

Der Verfasser versteht den neuen Codex als wichtigen Schritt in einem Prozeß. Er deutet die 
Möglichkeiten der Anwendung an und exemplifiziert diese näher am Beispiel der Pfarre. 
(Redaktion) 

1. Anfang der Arbeit mit dem CIC 

Ein gutes Jahr ist seit der Promulgation des CIC vergangen - gewiß kein Anlaß für 
ein „Jubiläum", aber für einen Rückblick auf die Anlaufs- und übergangsphase. 

1. Gesamtbeurteilung 

Die Neuheit des CIC hat einiges Interesse der Offentlichkeit hervorgerufen, er 
wurde meist von Fachleuten vorgestellt und global gewertet. Von Extrempositio­
nen abgesehen, herrscht differenzierte Beurteilung vor. Eine breite Ablehnungs­
front -wie etwa gegen die Entwürfe zu einem kirchlichen Grundgesetz - gibt es 
nicht. Als positiv wird hervorgehoben: Der CIC sammelt und ordnet das konzi­
liare und nachkonziliare Recht und schafft dadurch größere Klarheit und Sicher­
heit. Er bringt sehr vieles von den theologischen und pastoralen Impulsen des 
Konzils in das Kirchenrecht ein und fügt eigenständige opportune Neuerungen· 
hinzu. Er zeigt Züge der Selbstbeschränkung, indem er vieles überhaupt offen 
läßt, anderes den partikularen Gesetzgebern zu regeln überträgt und so dem 
Subsidiaritätsprinzip gerecht wird. Das Kirchenbild des Konzils hat sich u. a. in 
der systematischen Vorrangigkeit des ganzen Volkes Gottes und im Versuch ei­
nes Grundrechtskatalogs niedergeschlagen. Für die Okumene bietet er vorsich­
tige Offenheit. Viele von den Kanonisten gewünschte Detailverbesserungen 
sachlicher und terminologischer Art sind verwirklicht worden. 
Kritisiert wird, daß manches vom Geist und auch vom Buchstaben des Konzils 
wieder rückgängig gemacht wird. Der Primat des Papstes erhält deutliche Akzen­
te, die neuformulierte Rechtsstellung des Volkes Gottes und seiner Glieder er­
fährt zugleich Einschränkungen und Kontrapunkte zugunsten der Hierarchie; 
der Rechtsschutz gegenüber der Verwaltung wurde in letzter Minute abge­
schwächt. Die Reformen sind zu zaghaft, es überwiegt das Festhalten am alten 
CIC. 
Ein Vergleich kann dienen, um das Pro und Kontra in ein richtiges Verhältnis zu bringen:,, Wer mit 
einem Aufzug in das 50. Stockwerk eines Gebäudes fahren möchte und sich schon in der 20. Etage b~­
findet, denkt für gewöhnlich nur an die 30 noch vor ihm liegenden Stockwerke, nicht an die 20 schon 
zurückgelegten." 1 

2. Detailbearbeitung 

Die Kirchenrechtler haben mit beachtlicher Schnelligkeit eine Reihe von Kommen­
taren und Handbüchern zum CIC herausgebracht. 2 Dadurch wird die Kenntnis des 

1 Knrd. S11e11e11s, zit. von R. Sebott, Das neue kirchliche Gesetzbuch: Herder-Korr. 1983, 131. 
2 H. Schwe11denwein, Das neue Kirchenrecht, Graz 1983; N. Ruf, Das Recht der katholischen Kirche, 

Freiburg i. B. 1983; H. Heimerl - H. Pree, Kirchenrecht - Allgemeine Normen und Eherecht, Wien 
1983; K. Liidicke, Eherecht, Essen 1983; /. List/- H. Mii/ler - H. Schmitz, Handbuch des Kirchenrech­
tes, Regensburg 1983. 
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Gesetzbuches verbreitet und seliner Anwendung Hiltfe geleistet. Obwohl diese
er sich weıthın auf eine positıve Darstellung beschränken, zeigt sich schon,
da{fs die Interpretation nicht weniger Bestimmungen auf Schwierigkeiten stöfßt
Auf die Klärung dieser Fragen wird die Kanonistik 1n der nächsten eit einen g -
ten Teil ihrer Mühe verwenden mussen
Die ZuUurT Durchführung Berufenen haben sıch ebenfalls gründlich mıt dem C4 beschäftigt. Bischofskon-
ferenzen und VO diesen eingesetzte Kommissionen, Verantwortliche der kirchlichen Verwaltung
und Vermögensverwaltung, Funktionäre der Diözesangerichte haben ın Zusammenkünftften über die
Fragen gesprochen, die S1IE betreffen. ber uch Priestertagungen und Laiengruppen ließen sich VO
Fachleuten ıIn den &i {& einführen. Es cheint selbstverständlich, dafs ıIn en diesen Besprechungen
dem unmittelbaren Praxisbezug das Hauptaugenmerk galt.
Wir stehen Iso ın einer ase, In der der CC hne wesentlichen Widerspruch reziplert wird und
die Detailarbeit sowochl ın der Wissenschaft als uch ın der Praxıs vorherrscht.
Diese Kleinarbeit ıst gewiß notwendig, um den C: mıiıt reifem Urteil überschauen und anwenden Z
können. Dennoch birgt diese ase ıne Gefahr ın sich, die Stutz schon 1918 tormuliert: ‚„‚Jede
Kodifikation hat FLrS erste unweigerlich e1n Überwuchern der meıst recCc den Gesetzesjurisprudenz
7u Folge. Alles sturz siıch auf das Gesetzbuch und meınt, mıt ihm auszukommen. ‘ Und uch die
Praktiker könnten leicht ber den ‚‚,‚handwerklichen  ‘ Fragen des CIC die großen pastoralen Anliegen
ın den Hintergrund lassen.

Wenn der IC ach verbreiteter Ansicht als ittel ZUr vielleicht notwendigen
Beruhigun konziliarer Turbulenzen dienen soll, darf doch nicht ZUrT: Erstar-
Iung des nachkonziliaren UufDruchs eitragen. Es mu ( also der Blick en blei-
ben für die robleme, die der CIC aufwirft und für diejenigen, ber die e

schweigt; ür seine chwächen; für die Bestimmungen, deren Schere mıit dem Le-
ben der Kirche immer weiter auseinanderklaffen wird. Diese Offenheit hat nichts
mıiıt Ungehorsam tun, solange S1e auf dem en des Rechtes bleiben un des-
sen Weiterbildung betreiben ll Dadurch wird auch die Tn
INeN, die das olk Gottes In der Rechtsentwicklung spielen soll, die aber 1 CIC
L1UT angedeutet wird:* eın verantwortliches Zusammenwirken 1mM Dialog ZWI1-
schen Autorität un Gemeinschaft.

Il Ausschöpfen der Möglichkeiten
Das erste ittel ZuUr kKechtsanpassung und Rechtsentwicklung ist das Erkennen
und Ausschöpfen der Möglichkeiten, die der CC selbst bietet. Darauf wird viel-
leicht wen1g ugenmerk gelegt, SE1 ın einem Hınwegsetzen ber die recht-
1 Ordnung überhaupt, S@1 aus einer gewohnten Passıivität angesichts der
Autorität, oder auch als Auswirkung des ängstlichen Stils des C — Mit den ein-
zeinen Möglichkeiten verbinden sich TEUNC robleme der Auslegung und An-
wendung.

Grundrechte
Ekinen ersten Komplex VO Möglichkeiten bieten die neutormulierten rundrech-
te Irotz er einschränkenden auseln ist testzuhalten: Wenn der Gesetzgeber
sich erns nımmt, mussen die ko  1z1erten Rechte auch rechtliche Wirkungen
en (verba aliquid operarı debent). Es MUu also möglich se1n, einen pasto-
ralen Vorschlag ZUuU Wohl der Kirche machen, der VO  - der herrschenden offi-

Stutz, Der Geist des CIC, Stuttgart 1918, 168
Gewohnheit Call. 23; Meinungsäußerung zu Gemeinwohl Can 212 3; Diözesansynode Can 46(0)
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Gesetzbuches verbreitet und seiner Anwendung Hilfe geleistet. Obwohl diese 
Werke sich weithin auf eine positive Darstellung beschränken, zeigt sich schon, 
daß die Interpretation nicht weniger Bestimmungen auf Schwierigkeiten stößt. 
Auf die Klärung dieser Fragen wird die Kanonistik in der nächsten Zeit einen gu­
ten Teil ihrer Mühe verwenden müssen. 
Die zur D11rcl1fiilm111g Berufe11e11 haben sich ebenfalls gründlich mit dem CIC beschäftigt. Bischofskon­
ferenzen und von diesen eingesetz te Kommissionen, Verantwortliche der kirchlichen Verwaltung 
und Vermögensverwaltung, Funktionäre der Diözesangerichte haben in Zusammenkünften über die 
Fragen gesprochen, die sie betreffen. Aber auch Priestertagungen und Laiengruppen ließen sich von 
Fachleuten in den CIC einführen. Es scheint selbstverständlich, daß in allen diesen Besprechungen 
de m unmittelbaren Praxisbezug das Hauptaugenmerk galt. 
Wir ste hen also in einer Phase, in der der neue CIC ohne wesentlichen Widerspruch rezipiert wird und 
die Detailarbeit sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis vorherrscht. 
Diese Kleinarbeit ist gewiß notwendig, um den CIC mit reifem Urteil überschauen und anwenden zu 
können. Dennoch birg t diese Phase eine Gefal,r in sich, die U. Stutz schon 1918 so formuliert: ,,Jede 
Kodifikation hat fürs ers te unweigerlich ein Oberwuchern der meist recht öden Gesetzesjurisprudenz 
zur Folge. Alles stürzt s ich auf das Gesetzbuch und meint, mit ihm auszukommen."3 Und auch die 
Praktiker könnten leicht über den „ handwerklichen" Fragen des CIC die großen pastoralen Anliegen 
in den Hintergrund treten lassen. 

Wenn der CIC nach verbreiteter Ansicht als Mittel zur -vielleicht notwendigen -
Beruhigung konziliarer Turbulenzen dienen soll, so darf er doch nicht zur Erstar­
rung des nachkonziliaren Aufbruchs beitragen. Es muß also der Blick offen blei­
ben für die Probleme, die der CIC aufwirft und für diejenigen, über die er 
schweigt; für seine Schwächen; für die Bestimmungen, deren Schere mit dem Le­
ben der Kirche immer weiter auseinanderklaffen wird. Diese Offenheit hat nichts 
mit Ungehorsam zu tun, solange sie auf dem Boden des Rechtes bleiben und des­
sen Weiterbildung betreiben will. - Dadurch wird auch die Rolle ernst genom­
men, die das Volk Gottes in der Rechtsentwicklung spielen soll, die aber im CIC 
nur angedeutet wird:4 ein verantwortliches Zusammenwirken im Dialog zwi­
schen Autorität und Gemeinschaft. 

II. Ausschöpfen der Möglichkeiten 
Das erste Mittel zur Rechtsanpassung und Rechtsentwicklung ist das Erkennen 
und Ausschöpfen der Möglichkeiten, die der CIC selbst bietet. Darauf wird viel­
leicht zu wenig Augenmerk gelegt, sei es in einem Hinwegsetzen über die recht­
liche Ordnung überhaupt, sei es aus einer gewohnten Passivität angesichts der 
Autorität, oder auch als Auswirkung des ängstlichen Stils des CIC. -Mit den ein­
zelnen Möglichkeiten verbinden sich freilich Probleme der Auslegung und An­
wendung. 

1. Grundrechte 

Einen ersten Komplex von Möglichkeiten bieten die neuformulierten Grundrech­
te. Trotz aller einschränkenden Klauseln ist festzuhalten: Wenn der Gesetzgeber 
sich ernst nimmt, müssen die kodifizierten Rechte auch rechtliche Wirkungen 
haben (verba aliquid operari debent). Es muß also z. B. möglich sein, einen pasto­
ralen Vorschlag zum Wohl der Kirche zu machen, der von der herrschenden offi-

3 U. Sh1tz, Der Geist des CIC, Stuttgart 1918, 168. 
4 Gewohnheit can. 23; Meinungsäußerung zum Gemeinwohl can. 212 § 3; Diözesansynode can. 460. 
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jellen Meinung abweicht, ohne rechtliche Nachteile uUurchten mMuUuUssen, und
diesen Vorschlag auch Öffentlich vertreten, ohne deshalb UTrC autoriıtatıve Mi{fs-
fallensäufßerungen gemafsregelt werden (can. 212 Im Lichte der Freiheit
der theologischen Forschung un TE (can. 218) wird die Praxis der ehnrbean-
standungsverfahren überprüft werden mussen Das ec auf guten Ruf darf
nicht Urc Verketzerungen verletzt werden usf
Zum Schutz der Grundrechte Ööffnet das einigermaisen ausgebaute Verwaltungs-
verjJahren eue und bessere Wege, die allerdings och 1n den Einzelheiten klä-
rungsbedürftig un hne rechtskundigen Beistand schwer beschreiten sSind.
Die kirchlichen ehorden (Bischöfe un deren Stellvertreter aufwärts) sind VOeTl-

pflichtet, die gesetzmäfsige Eingabe eın Dekret binnen TEI onaten erle-
digen, Nichtbeantwortung gilt als Ablehnung un berechtigt Zu Rekurs (can. 57

egen einen Verwaltungsakt ist meılist zuerst die Bitte ucknahme oder
Anderung binnen 10 agen vorzubringen (can. ach der Ablehnung er
Nichtbeantwortun innerhalb 3() Tagen) ist jeder, der sich UTrC einen Verwal-
tungsakt aus einem rechtmäfßigen Grund beschwert u Zzu Rekurs an die
nächsthöhere Verwaltungsinstanz berechtigt. Diese Beschwerde mMu innerhal

agen eingelegt werden un annn auch eım Urheber des angefochtenen De-
kretes eingebracht werden (can.

Partikularrecht
Größere Möglichkeiten der Anpassung Cdie Ortlıche Situation Öffnet das g_
stärkte Partikularrecht Dieser 5pielraum genugt anderen Kulturkreisen, WIıe
dem anglo-amerikanischen Rechtsdenken un den Gebieten der Dritten Welt,
ohl noch nicht; für die kontinentaleuropäischen erhältnisse ıst beachtlich
Den Bischofskonferenzen wird ın 35 Cano11e8es die Kompetenz ZuUuUrTr Erlassung VO

allgemeinen Normen (Gesetzen oder Durchführungsverordnungen) verliehen.?
Sie en nicht 1Ur die Verantwortung für sachlich optimale Beschlüsse, ES be-
darf auch einer genügenden Kundmachung (can. 455 3), für die bisher me1ist
eın eigenes Veröffentlichungsorgan ZUuUrTr erfügung stand
Die ischöfe sind WIıe bisher Gesetzgeber für ihre Diözese (can. 391), das Dutzend
a  el ın denen der CC S1e auffordert, Normen 7 erlassen, ist er ur PCXEe

plarisch verstehen.
Während die Dekrete der Bischofskonferenz dem Apostolischen SALT: Aner-
kennung (recognitio) unterbreitet werden mussen, unterliegen cdie bischöflichen
Gesetze nıcht der Kontralle idersprechen S1e höheren Rechtsnormen, Xibt
dagegen kein direktes ıttel der Anfechtung.®

FEherecht
Das erec als traditioneller Schwerpunkt 1 Kirchenrecht bringt Neuerungen,
die hier UTr angedeutet werden können. Die Fhe- und Familienpastoral wird
grundsätzlich den Seelsorgern mıiıt der ganzen christlichen Gemein-
schaft aufgetragen (can. Die Vo Verwirklichung dieses Impulses ıst S1-

Weiıtere Bestimmungen geben der Bischofskonf. die Vollmacht zu Mafisnahmen, die der Verwaltung
zugehören, ber auch VO Bedeutung für die gesamte Kegion sind. Die Aur ungefähre Zahlenan-
gabe ang! mıiıt den Grenzftällen
Wird aufgrund des fehlerhaften Gesetzes eın Verwaltungsakt erlassen, annn dieser angefochten
WerTr
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ziellen Meinung abweicht, ohne rechtliche Nachteile fürchten zu müssen, und 
diesen Vorschlag auch öffentlich vertreten, ohne deshalb durch autoritative Miß­
fallensäußerungen gemaßregelt zu werden (can. 212 § 3). Im Lichte der Freiheit 
der theologischen Forschung und Lehre (can. 218) wird die Praxis der Lehrbean­
standungsverfahren überprüft werden müssen. Das Recht auf guten Ruf darf 
nicht durch Verketzerungen verletzt werden usf. 
Zum Schutz der Grundrechte öffnet das einigermaßen ausgebaute Verwaltungs­
verfahren neue und bessere Wege, die allerdings noch in den Einzelheiten klä­
rungsbedürftig und ohne rechtskundigen Beistand schwer zu beschreiten sind. 
Die kirchlichen Behörden (Bischöfe und deren Stellvertreter aufwärts) sind ver­
pflichtet, die gesetzmäßige Eingabe um ein Dekret binnen drei Monaten zu erle­
digen, Nichtbeantwortung gilt als Ablehnung und berechtigt zum Rekurs (can. 57 
§ 1). Gegen einen Verwaltungsakt ist meist zuerst die Bitte um Rücknahme oder 
Änderung binnen 10 Tagen vorzubringen (can. 1734), nach der Ablehnung (oder 
Nichtbeantwortung innerhalb 30 Tagen) ist jeder, der sich durch einen Verwal­
tungsakt aus einem rechtmäßigen Grund beschwert fühlt, zum Rekurs an die 
nächsthöhere Verwaltungsinstanz berechtigt. Diese Beschwerde muß innerhalb 
15 Tagen eingelegt werden und kann auch beim Urheber des angefochtenen De­
kretes eingebracht werden (can. 1737). 

2. Partikularrecht 

Größere Möglichkeiten der Anpassung an die örtliche Situation öffnet das ge­
stärkte Partikularrecht. Dieser Spielraum genügt anderen Kulturkreisen, wie 
dem anglo-amerikanischen Rechtsdenken und den Gebieten der Dritten Welt, 
wohl noch nicht; für die kontinentaleuropäischen Verhältnisse ist er beachtlich . 
Den Bischofskonferenzen wird in ca. 35 canones d ie Kompetenz zur Erlassung von 
allgemeinen Normen (Gesetzen oder Durchführungsverordnungen) verliehen. 5 

Sie haben nicht nur die Verantwortung für sachlich optimale Beschlüsse, es be­
darf auch einer genügenden Kundmachung (can. 455 § 3), für die bisher meist 
kein eigenes Veröffentlichungsorgan zur Verfügung stand. 
Die Bischöfe sind wie bisher Gesetzgeber für ihre Diözese (can. 391), das Dutzend 
Fälle, in denen der CIC sie auffordert, Normen zu erlassen, ist daher nur exem­
plarisch zu verstehen. 
Während die Dekrete der Bischofskonferenz dem Apostolischen Stuhl zur Aner­
kennung (recognitio) unterbreitet werden müssen, unterliegen die bischöflichen 
Gesetze nicht der Kontrolle. Widersprechen sie höheren Rechtsnormen, so gibt es 
dagegen kein direktes Mittel der Anfechtung. 6 

3. Eherecht 
Das Eherecht als traditioneller Schwerpunkt im Kirchenrecht bringt Neuerungen, 
die hier nur angedeutet werden können . Die Ehe- und Familienpastoral wird 
grundsätzlich den Seelsorgern zusammen mit der ganzen christlichen Gemein­
schaft aufgetragen (can. 1063). Die volle Verwirklichung dieses Impulses ist si-

5 Weitere Bestimmungen geben der Bischofskonf. die Vollmacht zu Maßnahmen, die der Verwaltung 
zugehören, aber auch von Bedeutung für die gesamte Region sind. Die nur ungefähre Zahlenan­
gabe hängt mit den Grenzfällen zusammen. 

6 Wird aufgrund des fehlerhaften Gesetzes ein Verwaltungsakt erlassen, kann dieser angefochten 
werden. 
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cherlich nichtiger als die einzelnen Neuheiten; aber auch diese sind beachtlich Neu-
gestaltung der Ehevorbereitung (Verlöbnis un rechtliche Erhebungen) Urc
das Partikularrecht; mehr Möglichkeiten, die Ehe gu schließen (Reduzie-
Iung VO Ehehindernissen, generelle Trauungsdelegation da Priester und Dia-
one unbeschränkt zulässig, keine Formpflicht für VO der Kirche Ausgetretene);
etwas mehr Möglichkeiten, eiNe gescheiterte Ehe als ungültig feststellen A lassen
(Mängel der Urteilsfähigkeit oder der Fähigkeit, die wesentlichen iıchten der
Ehe übernehmen:; arglistige Täuschung). Für die Integration der wiederverhei-
ateten Geschiedenen ın das en der kirchlichen Gemeinschaft werden keine
Türen zugeschlagen, wenn die moralischen und pastoralen Voraussetzungen g_
geben sind.

Theologische Perspektiven
Gewachsen sind auch die Möglichkeiten, durc-h den ext des Gesetzes das
Evangelium als seinen Inn erinnert werden. Die häufig gebrauchten theologi-
schen Formulierungen des I1 Vatikanum machen Aaus$s dem C 1E- gewilfs eın Lehr-
dokument, aber S1E lassen Grundlage und Ziel des Kirchenrechtes durchschei-
11E Es ist guft, das ımmer wieder bewußt ZUrT Kenntnis nehmen.

I1l eispie arre
Die Möglichkeiten und TODIemMe lassen sich beispielhaft Bereich der
arre aufzeigen, der Ja 1ın der ege dem Erfahrungsbereich des einzelnen hri-
sSten und auch des Priesters nächsten steht
ine zentrale edeutung kommt der gesetzlichen Wesensbestimmung der arre
als Gemeinschaft VO Christgläubigen (can. 515 Z, die dem alten C6 Tem
War Die uswirkungen dieser urinahme des Gemeindebegriffes ıIn das ec
der arre sind Zu Teil schon jetzt sehen, S1e könnten aber ın weiıterer Konse-

einen wahren Umbruch ach sich ziehen.
Organisationsformen

Die Formen der Pfarre sind sehr reichhaltig geworden. en den Regelfall der
territorial bestimmten Pfarre annn die Personalpfarre eten, die etwa für die
Gläubigen eines bestimmten KRitus, einer 5Sprache, einer Nationalität, oder FÜr
andere Kategorien wıe für den Hochschulbereich VO Bischof errichtet werden
darf (can. 518; 813) Wenn besondere mMsSstande och nicht die Gründung einer
arre erlauben, annn ihrer Stelle eıne uasi-Pfarre geschaffen werden; ist
auch das nicht möglich, hat der Bischof den Auftrag, auf andere Weise für die
Seelsorge einer Gemeinschaft SOrgen (can. 516) ine Weise nenn der I
selbst, nämlich die Bestellung eiINeSs Kaplans für eıNe (GGemeinde der Gruppe,

für Gastarbeiter, Flüchtlinge (can. 568), Krankenhäuser und Haftanstalten
(can. 566 oder Häuser VO  —- Laienorden (can. 567)./
uch für die eiıtung der Pfarre, also für das Amt des Pfarrers, sind vielfältige
Formen vorgesehen. Die Standardform bleibt die etreuung einer Pfarre Urc
einen Pfarrer Wo die Umstände @S verlangen, kann aber auch eın Priesterteam

Dieser Kaplan darf nıcht mıiıt dem Öortsüblich Oft der Kooperator genannten jetzigen ‚‚Pfarrvikar”
can 545) verwechselt werden; überhaupt bedarf die Nomenklatur 1Im pfarrlichen Bereich der (Ord-
NUung.
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cherlich nichtiger als die einzelnen Neuheiten; aber auch diese sind beachtlich: Neu­
gestaltung der Ehevorbereitung (Verlöbnis und rechtliche Erhebungen) durch 
das Partikularrecht; mehr Möglichkeiten, die Ehe gültig zu schließen (Reduzie­
rung von Ehehindernissen, generelle Trauungsdelegation an Priester und Dia­
kone unbeschränkt zulässig, keine Formpflicht für von der Kirche Ausgetretene); 
etwas mehr Möglich keiten, eine gescheiterte Ehe als ungültig feststellen zu lassen 
(Mängel der Urteilsfähigkeit oder der Fähigkeit, die wesentlichen Pflichten der 
Ehe zu übernehmen; arglistige Täuschung). Für d ie Integration der wiederverhei­
rateten Geschiedenen in d as Leben der kirchlichen Gemeinschaft werden keine 
Türen zugeschlagen, wenn die moralischen und pastoralen Voraussetzungen ge­
geben sind. 

4. Theologische Perspektiven 

Gewachsen sind auch die Möglichkeiten, durch den Text des Gesetzes an das 
Evangelium als seinen Sinn erinnert zu werden . Die häufig gebrauchten theologi­
schen Formulierungen des II. Vatikanum machen aus d em CIC gewiß kein Lehr­
dokument, aber sie lassen Grundlage und Ziel des Kirchenrechtes d urchschei­
nen. Es ist gut, das immer wieder bewu ßt zur Kenntnis zu ne hmen. 

III. Beispiel Pfarre 

Die neuen Möglichkeiten und Probleme lassen sich beispielhaft am Bereich der 
Pfarre aufzeigen, der ja in der Regel dem Erfahrungsbereich des einzelnen Chri­
sten und auch des Priesters am nächsten steht. 
Eine zentrale Bedeutung kommt der gesetzlichen Wesensbestimmung der Pfarre 
als Gemeinscha ft von Christgläubigen (can. 515 § 1) zu, die dem alten CIC fremd 
war. Die Auswirkungen dieser Aufna hme des Gemeindebegriffes in das Recht 
der Pfarre sind zum Teil schon jetzt zu sehen, sie könnten aber in weiterer Konse­
quenz einen wahren Umbruch nach sich ziehen. 

1. Organisationsformen 

Die Formen der Pfarre sind sehr reichhaltig geworden. Neben den Regelfall der 
territorial bestimmten Pfarre kann die Personalpfarre tre ten, d ie etwa für die 
Gläubigen eines bestimmten Ritus, einer Sprache, einer Nationalität, oder für 
andere Kategorien wie für den Hochschulbereich vom Bischof errichtet werden 
darf (can. 518; 813). Wenn besondere Umstände noch nicht die Gründung einer 
Pfarre erlauben, kann an ihrer Stelle eine Quasi-Pfarre geschaffen werden; ist 
auch das nicht möglich, hat der Bischof d en Auftrag, auf andere Weise für die 
Seelsorge einer Gemeinschaft zu sorgen (can. 516). Eine Weise nennt d er CIC 
selbst, nämlich die Bestellung eines Kaplans für eine Gemeinde oder Gruppe, 
z. B. für Gastarbeiter, Flüchtlinge (can. 568), Krankenhäuser und Haftanstalten 
(can. 566 § 2) oder Häuser von Laienorden (can. 567). 7 

Auch für die Leitung d er Pfarre, also für das Amt des Pfarrers, sind vielfältige 
Formen vorgesehen. Die Standardform bleibt d ie Betreuung einer Pfarre durch 
einen Pfarrer . Wo die Umstände es verlangen, kann aber auch ein Priesterteam 

7 Dieser Kaplan darf nicht mit dem ortsüblich oft so oder Kooperator genan nten jetzige n „ Pfarrvikar" 
(can. 545) verwechselt werden; überhaupt bedarf die Nomenklatur im pfarrlichen Bereich der Ord­
nung. 
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eine Pfarre leiten, wobei alle diesem angehörenden Priester Pfarrer sind, eiıner Je-
doch als Moderator fungiert (can. 517/
Für den Fall des Priestermangels oder anderer besonderer mMstande irgendwie
also als Notform ist statthaft, einem Pfarrer die Seelsorge für mehrere be-
nachbarte Pfarren anzuvertrauen (can. 5268 Fr ist annn für alle diese Pfarren
eigentlicher Pfarrer (nicht wWwıe bisher iın einer Pfarre Pfarrer, ın den anderen Provi-
SOor). egen Priestermangels darf der Bischof auch die Teilhabe der Ausübung
der Pfarrseelsorge einem Diakon der Laien (z Ordensschwester) oder eıner
Personengemeinschaft anvertrauen, wobei die Vollmachten des Pfarrers einem
Priester zukommen mussen, der jedoch nicht Pfarrer ist (can. 517 Gerade
diese letzte UOrganisationsform älßt verschiedene konkrete Gestaltungen Z die
gewi oft den Kisiken des Experimentes ausgesetzt sind, aber ın der klugen Ver-
antwortung des Bischofs stehen und nicht durch die Bischofskonferenz einge-
SCHhran werden dürtfen uch rechtliche Fragen gilt eES elZ lösen, ob ın
Vermögensangelegenheiten der priesterliche Nicht-Pfarrer oder der nichtprie-
sterliche Leiter der Pfarre diese veritireten annn (vgl Ca  - 532 mıiıt Call. uch
ın der Verwirklichung anderer Formen liegen Chancen und Fragen.
TODIleme ergeben sich aus dem Übergang VO den alten rechtlıchen Strukturen der
Pfarre den Das Benefizium die ründe WarTl grundsätzlic wWenn

auch selten aktisch die materielle Existenzgrundlage für den Pfarrer Das ene-
fizialwesen soll 1U allmählich Urc eın ehaltssystem, auf einem diözesanen
on basierend, abgelöst werden (can. In Pfarren, die einem Kloster voll
inkorporiert sind, wıe S1e ın Osterreich zahlreich sind, WarTr bisher das Kloster als
jJuristische Person der Pfarrer, dem die Pfründeneinkünfte zukamen; jetzt ist 1e5
nicht mehr möglich (can. 520) Herkömmlicherweise gibt ın der arre als Jur1-
stische Personen die Pfarrkirche und die Pfarrpfründe; jetzt ist die Pfarre selbst als
Personengemeinschaft juristische Person (can. 515
Der ( 1E verfügt nirgends eın unmittelbares Aufhören er dieser bisherigen Ein-
richtungen. 1eimenr bleiben S1€e als wohlerworbene Rechte estehen (can. 4);
vieles davon ist auch mıiıt dem staatlichen ecC verquickt. ıne bessere npas-
Sung den CIC annn er Ur 1ın behutsamen Schritten erfolgen.

Zusammenwirken der SUNZEN Gemeinde
Die Pfarre 1st nicht Objekt der Seelsorge durch den Pfarrer, sondern Gemein-
schaft der Gläubigen, die ın der Kirche gelebt und gemeinsam iıimmer mehr Vel-
wirklicht wird. Das entspricht dem Kirchenbild des I1 Vatikanischen Konzils,
das 1 L immer wieder aufscheint. lle Christgläubigen en iıchten g_.
genüber der Gesamtkirche un ihrer Teilkirche (can. 209), S1e mMuUuUSSenN Zzu

achstum der Kirche un ihrer beständigen Heilung ach Kräften beitragen
(can. 210), S1IE en das ecC un die Pflicht, daran mitzuarbeiten, da{fß die gOött-
liche Heilsbotschaft en Menschen gelange (can. ZUU 225 uch Laien
sind grundsätzlich ZUrC Beratung der kirc  iıchen Hırten und kirchlichen Am-
tern, die keine Weihegewalt erfordern, ahig (can. 228-230; 129 I 150)
Gerade 1 Kahmen der Pfarrgemeinde kommt diese er Gläubigen ın ihrer
Gemeinschaft Zu Iragen. Die Vıta der ganzen Gemeinde wird 1Im L!
nächst ıIn der Oorm allgemeiner Weisungen mehr pastoraler Art angesprochen.
on ın der Definition des Pfarrers ist die Mitwirkung der Laijen enthalten (ope-
IA conferentibus christifidelibus aicis, Ca  Z 519) Zu den Verpflichtungen des
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eine Pfarre leiten, wobei alle diesem angehörenden Priester Pfarrer sind, einer je­
doch als Moderator fungiert (can. 517 § 1). 
Für den Fall d es Priestermangels oder anderer besonderer Umstände - irgendwie 
also als Notform - ist es statthaft, einem Pfarrer die Seelsorge für mehrere be­
nachbarte Pfarren anzuvertrauen (can. 526 § 1). Er ist dann für alle d iese Pfarren 
eigentlicher Pfarrer (nicht wie bisher in einer Pfarre Pfarrer, in den anderen Provi­
sor). Wegen Priestermangels darf der Bischof auch die Teilhabe an der Ausüb ung 
der Pfarrseelsorge einem Diakon oder Laien (z. B. Ordensschwester) oder einer 
Personengemeinschaft anvertrauen, wobei die Vollmachten des Pfarrers einem 
Priester zukommen müssen, d er jedoch nicht Pfarrer ist (can. 517 § 2). Gerade 
diese letzte Organisationsform läßt verschiedene konkrete Gestaltungen zu, die 
gewiß oft den Risiken des Experimentes ausgesetzt sind, aber in der klugen Ver­
antwortung des Bischofs stehen und nicht durch d ie Bischofskonferenz einge­
schränkt werden dürfen. Auch rechtliche Fragen gilt es dabei zu lösen, z . B. ob in 
Vermögensangelegenheiten der priesterliche Nicht-Pfarrer oder der nich tprie­
sterliche Leiter der Pfarre diese vertreten kann (vgl. can . 532 mit can. 1282). Auch 
in der Verwirklichung anderer neuer Formen liegen Chancen und Fragen. 
Probleme ergeben sich aus dem Obergang von den alten rechtlichen Strukturen der 
Pfarre zu den neuen . Das Benefizium (die Pfründe) war grundsätzlich - wenn 
auch selten faktisch - die materielle Existenzgrundlage für den Pfarrer. Das Bene­
fizialwesen soll nun allmählich durch ein Gehaltssystem, auf einem diözesanen 
Fonds basierend, abgelöst werden (can. 1272). - In Pfarren, die einem Kloster voll 
inkorporiert sind, wie sie in Osterreich zahlreich sind, war bisher das Kloster als 
juristische Person der Pfarrer, dem die Pfründeneinkünfte zukamen; jetzt ist dies 
nicht mehr möglich (can. 520). -Herkömrnlicherweise gibt es in der Pfarre als juri­
stische Personen die Pfarrkirche und die Pfarrpfründe; jetzt ist die Pfarre selbst als 
Personengemeinschaft juristische Person (can . 515 § 3). 
Der CIC verfügt nirgends ein unmittelbares Aufhören aller d ieser bisherigen Ein­
richtungen. Vielmehr bleiben sie als wohlerworbene Rechte bestehen (can . 4); 
vieles davon ist auch mit dem staatlichen Recht verquickt. Eine bessere Anpas­
sung an den neuen CIC kann daher nur in behutsamen Schritten erfolgen. 

2. Zusammenwirken der ganzen Gemeinde 

Die Pfarre ist nicht Objekt der Seelsorge durch den Pfarrer, sondern Gemein­
schaft der Gläubigen, die in der Kirche gelebt und gemeinsam immer m ehr ver­
wirklicht wird. Das entspricht dem Kirchenbild des II. Vatikanischen Konzils, 
das im CIC immer wieder aufscheint. Alle Christgläubigen haben Pflichten ge­
genüber der Gesamtkirche und ihrer Teilkirche (can. 209), sie müssen zum 
Wachstum der Kirche und ihrer beständigen Heilung nach Kräften beitragen 
(can. 210), sie haben das Recht und die Pflicht, daran mitzuarbeiten, daß die gött­
liche Heilsbotschaft zu allen Menschen gelange (can. 211; 225 § 1). Auch Laien 
sind grundsätzlich zur Beratung der kirchlichen Hirten und zu kirchlichen Äm­
tern, die keine Weihegewalt erfordern, fähig (can. 228-230; 129 § 1; 150) . 
Gerade im Rahmen der Pfarrgemeinde kommt diese Rolle aller Gläubigen in ihrer 
Gemeinschaft zum Tragen. Die Aktivität der ganzen Gemeinde wird im CIC zu­
nächst in der Form allgemeiner Weisungen mehr pastoraler Art angesprochen . 
Schon in d er Definition des Pfarrers ist die Mitwirkung der Laien enthalten (ope­
ram conferentibus christifidelibus laicis, can. 519). Zu den Verpflich tungen des 
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Pfarrers gehört CD, da(fs er unter Heranziehung der Hilfe VO Gläubigen die Bot-
schaft des Evangeliums auch denen bringe, die das religiöseenaufgegeben
haben der den wahren Glauben nicht bekennen (can. 528 Überhaupt mu{fß
eT den Anteil der Laien der Sendung der Kirche anerkennen und Öördern (can.
529 S 2) Die Zusammenarbeit zwischen dem Pfarrer und Mitgliedern seiner
Pfarrgemeinde wird 1m speziellen verlangt bei der Katechese (can. 776) un bei
der 5Sakramentenvorbereitung, wobei besonders die Eltern mıit dem Pfarrer
sammenwirken sollen (Firmung Ca  _ 8390, Erstkommunion Ca  - 914, Buße Can

Die Familienpastoral ist UTrC die Hirten der Kirche aC der kirc  ıchen
Gemeinschaft (can.

Durchsetzbarkeit
Man darf keineswegs meılnen, solche pastorale Weisungen und Hıiınweise auf sitt-
liche Pflichten der Gläubigen selen unjuristisch und hätten ın einem Gesetzbuch
nichts suchen. hre rechtliche Relevanz zeigt sich einmal darin, da{fs S1e als
Amtspflichten des Pfarrers kontrollier und urgljert werden können, bis ZUrr: Anı
setzung des Pfarrers (vgl Ca  - 396 E 1741. 4°) Wiıe eın itglie der Pfarre seine
Pflichten 1n der Gemeinde un in der Familie erfüllt, wird bei der Beurteilung der
Eignung kirchlichen Funktionen wıe Berater der kirc  ıchen Hırten, Mitglie-
der des Pastoralrates der Gerichtsfunktionäre ın echnung tellen sSeın (can.
228 Z 512 D: 1424; 1428; Die eliterlıchen ıchten können anläfßlich
einer Eheschließung urglert werden (can. 1071 1, 3°}
Die Rechtsstellung, die die Mitglieder der Pfarrgemeinde einnehmen, ist auch ın
gewlssem Ma{fße IM Verwaltungswege durchsetzbar. Als Gilieder der juristischen
Person arre en S1Ee ZWaTr nicht das eCcC deren Geschicke bestimmen
(vgl. Ca  m 115 S1e werden aber VO den orgängen 1ın der Pfarre berührt Der
Pfarrer hat ihnen gegenüber ichten, denen nicht immer subjektive Rechte ın
CNSCTIEIM Sinne entsprechen, ohl aber mindestens ‚‚Reflexrechte“‘ der rechtlich
ndıierte Interessen. Wer sich 1m Gebiet dieser Rechtsstellung Urc einen Akt
des 1SCHO{IS benachteiligtu hat eın gerechtes Motiv, dagegen einen Verwal-
tungsrekurs einzulegen (can. 1737

könnten Proponenten aus> der Pfarrbevölkerung® eın Dekret des Bischofs rekurrieren, das
die Pfarrseelsorge dem Pfarrer eines anderen Tries überträgt, da(ß die Pfarre keinen TIEesSter (Ort
mehr hat Sie haben Ja eın rechtliches Interesse a der regulären Orm der Pfarrseelsorge durch einen
eigenen Pfarrer un fühlen siıch durch dessen Abziehung beschwert.
on können sich auch 1m Verhältnis einzelner Gläubiger Zu Pfarrer CTHC-
ben Das ecCc auf die Heilsmitte der Kirche (can. 213), entsprechend der Pflicht
des Pfarrers ZUrT 5Sakramentenspendung (can. 528 annn 1ın rage geste se1INn,
wWenn eiıne Sakramentenspendung verweigert; die Versammlungsfreiheit (can.
219) wird vielleicht Urc Mafßnahme des Pfarrers eiINeEe ihm unliebsame
Gruppierung beeinträchtigt; der gute Ruf VO läubigen wird 11170 abfällige Öf-
fentliche Außerungen des Pfarrers geschädigt. Solche und ahnlıche Handlungen
des Pfarrers sind nıicht als Verwaltungsakte ın usübung der kirc  iıchen LO
tungsgewalt anzusehen, der neugeordnete Verwaltungsrekurs S1E ıst nıcht
statthaft. Wohl aber kann derjenige, der sich benachteiligtu eine Beschwerde

Gegen einen Kekurs des PGR als olchen estehen juristische Schwierigkeiten, wıe mangelnde
Kechtspersönlichkeit bzw. mangelnde Vertretungsvollmacht ür die Pfarre.
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Pfarrers gehört es, daß er unter Heranziehung der Hilfe von Gläubigen die Bot­
schaft des Evangeliums auch zu denen bringe, die das religiöse Leben aufgegeben 
haben oder den wahren Glauben nicht bekennen (can. 528 § l}. überhaupt muß 
er den Anteil der Laien an der Sendung der Kirche anerkennen und fördern (can. 
529 § 2). Die Zusammenarbeit zwischen dem Pfarrer und Mitgliedern seiner 
Pfarrgemeinde wird im speziellen verlangt bei der Katechese (can. 776) und bei 
der Sakramentenvorbereitung, wobei besonders die Eltern mit dem Pfarrer zu­
sammenwirken sollen (Firmung can. 890, Erstkommunion can. 914, Buße can. 
1252). Die Familien pastoral ist durch die Hirten der Kirche Sache der kirchlichen 
Gemeinschaft (can. 1063). 

3. Durchsetzbarkeit 

Man darf keineswegs meinen, solche pastorale Weisungen und Hinweise auf sitt­
liche Pflichten der Gläubigen seien unjuristisch und hätten in einem Gesetzbuch 
nichts zu suchen. Ihre rechtliche Relevanz zeigt s ich einmal darin, daß sie als 
Amtspflichten des Pfarrers kontrolliert und urgiert werden können, bis zur Ab­
setzung des Pfarrers (vgl. can. 396f.; 1741, 4°}. Wie ein Mitglied der Pfarre seine 
Pflichten in der Gemeinde und in der Familie erfüllt, wird bei der Beurteilung der 
Eignung zu kirchlichen Funktionen -wie Berater der kirchlichen Hirten, Mitglie­
der des Pastoralrates oder Gerichtsfunktionäre-in Rechnung zu stellen sein (can. 
228 § 2; 512 § 3; 1424; 1428; 1435). Die elterlichen Pflichten können sogar anläßlich 
einer Eheschließung urgiert werden (can. 1071 § 1, 3°}. 
Die Rechtsstellung, die die Mitglieder der Pfarrgemeinde einnehmen, ist auch in 
gewissem Maße im Verwaltungswege durchsetzbar. Als Glieder der juristischen 
Person Pfarre haben sie zwar nicht das Recht, deren Geschicke zu bestimmen 
(vgl. can. 115 § 2), sie werden aber von den Vorgängen in der Pfarre berührt. Der 
Pfarrer hat ihnen gegenüber Pflichten, denen nicht immer subjektive Rechte in 
engerem Sinne entsprechen, wohl aber mindestens „Reflexrechte" oder rechtlich 
fundierte Interessen. Wer sich im Gebiet dieser Rechtsstellung durch einen Akt 
des Bischofs benachteiligt fühlt, hat ein gerechtes Motiv, dagegen einen Verwal­
tungsrekurs einzulegen (can. 1737 § 1). 
Z. B. könnten Proponenten aus der Pfarrbevölkerung8 gegen ein Dekret des Bischofs rekurrieren, das 
die Pfarrseelsorge dem Pfarrer eines anderen Ortes überträgt, so daß die Pfarre keinen Pries ter am Ort 
mehr hat: Sie haben ja ein rechtliches Interesse an der regulären Form der Pfarrseelsorge durch einen 
eigenen Pfarrer und fühlen sich durch dessen Abziehung beschwert. 

Konflikte können sich auch im Verhältnis einzelner Gläubiger zum Pfarrer erge­
ben. Das Recht auf die Heilsmittel der Kirche (can. 213), entsprechend der Pflicht 
des Pfarrers zur Sakramentenspendung (can. 528 § 2), kann in Frage gestellt sein, 
wenn er eine Sakramentenspendung verweigert; die Versammlungsfreiheit (can. 
215) wird vielleicht durch Maßnahmen des Pfarrers gegen eine ihm unliebsame 
Gruppierung beeinträchtigt; der gute Ruf von Gläubigen wird durch abfällige öf­
fentliche Äußerungen des Pfarrers geschädigt. Solche und ähnliche Handlungen 
des Pfarrers sind nicht als Verwaltungsakte in Ausübung der kirchlichen Lei­
tungsgewalt anzusehen, der neugeordnete Verwaltungsrekurs gegen sie ist nicht 
statthaft. Wohl aber kann derjenige, der sich benachteiligt fühlt, eine Beschwerde 

8 Gegen einen Rekurs des PGR als solchen bestehen juristische Schwierigkeiten, wie mangelnde 
Rechtspersönlichkeit bzw. mangelnde Vertretungsvollmacht für die Pfarre. 
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den Bischof richten, unter dessen Autorität Ja der Pfarrer steht (can. 519) (3
gen die Entscheidung des Bischofs ber diese Beschwerde kann Rekurs eingelegt
werden.
Für Streitigkeiten 1mM pfarrlichen aum und nicht 1Ur ür diese) gibt ES vieltfac
auch diözesane Schlichtungsstellen, deren Errichtung jetz Urc den GIE BE-
sehen ist (can. Diese SOWI1Ee allfällige sogenannte Schiedsgerichte sollen
der gütlichen Beilegung VO  — Kontroversen dienen. Sie verwehren aber nıiıcht
ere Rechtsmittel Ihre Tätigkeit mufs sich den Neuregelungen des!

Manchen erscheinen die Rechtsmittel kirchliche Amtsträger bedenklich,
weil S1e deren Autorität untergraben könnten. och chaden odiose afßßnah-
INECI, die kein Rechtsmiüttel gibt, der Autorität och jel mehr. uliserdem
sind ur die Schwierigkeiten der rTeC  ıchen Beurteilung und des Verfahrens
dem Querulantentum Grenzen die für einen wirksamen Rechtsschutz eher
CNg SIN gesetzt. SC  1eisl1c die Erfahrung mıiıt den bestehenden Schlich-
tungsstellen, dafs Beschwerden relativ selten vorgebracht und verfolgt werden.

Onkretife Formen des Zusammenwirkens
Der eue CIC kennt ein1ıge Einrichtungen, ıIn denen sich das Zusammenwirken
der aNZeEN Gemeinde vollzieht Man mMu sich aber immer VOT ugen halten, da{fßs
die ätigkeit der gesamten Pfarrgemeinschaft sich keineswegs auf diese Institu-
tionen beschränkt
Der Pfarrgemeinderat oder pfarrliche Pastoralrat soll VO Bischof 1n jeder
Pfarre eingerichtet werden, WEenNn für zweckmälsi hält eın Vorsitzender
muß der Pfarrer se1n, Mitglieder VO  — Rechts sind alle, die Taihres Amtes

der Seelsorge teilhaben, 1 übrigen besteht er aus anderen Gläubigen. Seine
Aufgabe besteht darin, ZUrTr Förderung der pastoralen Aktion Hilfe eisten. Der
PGR hat Ur beratende Stimme. Im übrigen wird ach den Normen des Bi-
schofs geordne (can. 536)
Schwierigkeiten ergeben sich für die vielerorts bereits eingelebten arrgeme1n-
deräte VOT em aus der Verfügung, da{fs S1e blo(ß eiıne beratende Funktion en
dürfen Diese Bestimmung 1st jedoch ın einem größeren Kontext sehen: Die
Aufgabe des PGR, ın der pastoralen on eisten, geht sicherlich ber
wirkungslose Diskussionen hinaus. uch das Wesen der Pfarre als Gemeinschaft
un die Mitwirkung der Gläubigen ordern 1es5 uiserdem bedeutet ‚‚Beratung“

1nnn des Kirchenrechtes ZWaT keine strikte Bindung wıe die beschließende
Stimme, anderseits aber mehr als eine blo(dfs unverbindliche Meinungsäußerung,
sondern steht azwischen (vgl Ca  e 127 DE 2} Die oft muüuhsam
rechtliche oordinierung VO Pfarrer und PGR ın den Kahmenstatuten und Fın-
zelstatuten ist also LLUTr annn als gesetzwidrig anzusehen, wWenn eindeutig test-
steht, dafß die verstandene Grenze des VotLtum consultivum überschritten
wird.?
Im pfarrlichen Vermögensrat sollen äubige den Pfarrer bei der Verwaltung des
farrlichen Vermögens gemä den Normen des 1SCHOTfS unterstutzen (can. 937}
Er ist strikt vorgeschrieben. Während der Pfarrer die arre ach außen vertritt

Für die Rahmenstatuten als Diözesangesetze gilt an z Im Zweitel ıst die Aufhebung durch das
eUuUe Gesetz NnıC vermuten
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an den Bischof richten, unter dessen Autorität ja der Pfarrer steht (can. 519). Ge­
gen die Entscheidung des Bischofs über diese Beschwerde kann Rekurs eingelegt 
werden. 
Für Streitigkeiten im pfarrlichen Raum (und nicht nur für diese) gibt es vielfach 
auch diözesane Schlichtungsstellen, deren Errichtung jetzt durch den CIC vorge­
sehen ist (can. 1733 § 2). Diese sowie allfällige sogenannte Schied sgerichte sollen 
der gütlichen Beilegung von Kontroversen dienen. Sie verwehren aber nicht an­
dere Rechtsmittel. Ihre Tätigkeit muß sich den Neuregelungen des CIC anpassen. 

Manchen erscheinen die Rechtsmittel gegen kirchliche Amtsträger bedenklich, 
weil sie deren Autorität untergraben könnten . Doch schaden odiose Maßnah­
men, gegen die es kein Rechtsmittel gibt, der Autorität noch viel mehr. Außerdem 
sind durch die Schwierigkeiten der rechtlich en Beurteilung und des Verfahrens 
dem Querulantentum Grenzen (die für einen wirksamen Rechtsschutz eher zu 
eng sind) gesetzt. Schließlich lehrt die Erfahrung mit den bestehenden Schlich­
tungsstellen, daß Beschwerden relativ selten vorgebracht und verfolg t werden. 

4. Konkrete Formen des Zusammenwirkens 
Der neue CIC kennt einige Einrichtungen, in denen sich das Zusammenwirken 
der ganzen Gemeinde vollzieht: Man muß sich aber immer vor Augen halten, daß 
die Tätigkeit der gesamten Pfarrgemeinschaft sich keineswegs auf diese Institu­
tionen beschränkt. 
Der Pfarrgemeinderat (PGR) oder pfarrliche Pastoralrat soll vom Bischof in jeder 
Pfarre eingerichtet werden, wenn er es für zweckmäßig hält. Sein Vorsitzender 
muß der Pfarrer sein, Mitglieder von Rechts wegen sind alle, die kraft ihres Amtes 
an der Seelsorge teilhaben, im übrigen besteht er aus anderen Gläubigen. Seine 
Aufgabe besteht d arin, zur Förderung der pastoralen Aktion Hilfe zu leisten . Der 
PGR hat nur beratende Stimme. Im übrigen wird er nach den Normen des Bi­
schofs geordnet (can. 536). 
Schwierigkeiten ergeben sich für die vielerorts bereits eingelebten Pfarrgemein­
deräte vor allem aus der Verfügung, daß sie bloß eine beratende Funktion haben 
dürfen. Diese Bestimmung ist jedoch in einem größeren Kontext zu sehen: Die 
Aufgabe des PGR, in der pastoralen Aktion Hilfe zu leisten, geht sicherlich über 
wirkungslose Diskussionen hinaus. Auch das Wesen der Pfarre als Gemeinschaft 
und die Mitwirkung der Gläubigen fordern dies. Außerdem bedeutet„ Beratung" 
im Sinn des Kirchenrechtes zwar keine strikte Bindung wie d ie beschließende 
Stimme, anderseits aber mehr als ein e bloß unverbindliche Meinungsäußerung, 
sondern steht dazwischen (vgl. can. 127, § 2, 2°). Die oft mühsam errungene 
rechtliche Koordinierung von Pfarrer und PGR in den Rahmenstatuten und Ein­
zelstatuten ist also nur dann als gesetzwidrig anzusehen, wenn eindeutig fest­
steht, daß die so verstandene Grenze des votum consultivum überschritten 
wird .9 

Im pfarrlichen Vermögensrat sollen Gläubige den Pfarrer bei der Verwaltung des 
pfarrlichen Vermögens gemäß den Normen des Bischofs unterstützen (can. 537). 
Er ist strikt vorgeschrieben. Während der Pfarrer die Pfarre nach außen vertritt 

9 Für die Rahmenstatuten als Diözesangesetze gilt can. 21: Im Zweifel ist d ie Aufhebung durch das 
neue Gesetz nicht zu vermuten. 
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(can. 532), ist ın der inneren Willensbildung ür die juristische Person Pfarre eine
Mitbestimmung des Vermögensrates (eine ‚„‚beschließende Stimme-”‘) nicht aus-

geschlossen, sofern dem Pfarrer eın Wesenskern seiner un  107 bleibt
Die bestehenden Kollegialorgane ZUT Verwaltung VO Vermögen 1mM Bereich der
Pfarre (Pfarrkirchenrat, Finanzausschufßfs, Verwaltungsrat del.) sind ormell
eLIwas anderes, insofern S1e das Vermögen anderer juristischer Personen als der
Pfarre selbst verwalten (Pfarrkirche, Pfarrpfründe) und können als partikular-
rechtliche Einrichtungen fortbestehen Wenn S1Ee vorläufig die ufgaben des
pfarrlichen Vermögensrates übernehmen, mussen GS1€e sich diesbezüglich dem
CIC ıne befriedigende Neuordnung äng mıit der zukünftigen partı-
kularen Gestaltung der juristischen ”ersonen ın der Pfarre und ihres Vermögens
Neu iıst die Möglichkeit, äubige der Pfarre der Pfarrbesetzung miıitwırken las-
SE  e Can 524 sieht VOT, da{fs der Bischof sich das Urteil ber die Eignung des Kan-
didaten mıiıt nhörung des Dekans (Dechanten und, wWwWwenn sich ergibt, be-
stimmter Priester und Laijen bilden soll iıne Art Volkswahl ist nıicht zulässig, 1M
übrigen steht dem Diözesanbischof frei, ob und welche Laien er konsultieren
will; steht ihm auch Offen, die Mitglieder des PGR befragen, welche NIOT-
derungen den ünftigen Pfarrer 1 allgemeinen tellen waren (wie 1e$s
mancherorts schon geschieht); T annn aber auch ihre Meinung bestimmten
Kandidaten einholen.
Der CIC bietet genügen Möglichkeiten, die uC  ar1 Rechtsleben der Kirche
verwirklicht werden un ihrer Entwicklung mpulse geben können. Aus diesen
posiıtiven Ansätzen un aus der Erkenntnis der Unvollkommenheiten der g_
genwärtigen Rechtslage, aber auch aus der Dynamik des Gemeinschaftslebens
wird die Kıirche Gestaltungen voranschreiten mussen, die recht-
licher Ordnung bedürfen
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(can. 532), ist in der inneren Willensbildung für die juristische Person Pfarre eine 
Mitbestimmung des Vermögensrates (eine „ beschließende Stimme") nicht aus­
geschlossen, sofern dem Pfarrer ein Wesenskern seiner Funktion bleibt. 
Die bestehenden Kollegialorgane zur Verwaltung von Vermögen im Bereich der 
Pfarre (Pfarrkirchenrat, Finanzausschuß, Verwaltungsrat u . dgl.) sind formell 
etwas anderes, insofern sie das Vermögen anderer juris tischer Personen als der 
Pfarre selbst verwalten (Pfarrkirche, Pfarrpfründe) und können als partikular­
rechtliche Einrichtungen fortbestehen. Wenn sie vorläufig die Aufgaben des 
pfarrlichen Vermögensrates übernehmen, müssen sie sich diesbezüglich dem 
O C anpassen. Eine befriedigende Neuordnung hängt mit der zukünftigen parti­
kularen Gestaltung der juristischen Personen in der Pfarre und ihres Vermögens 
zusammen. 
Neu ist die Möglichkeit, Gläubige der Pfarre an der Pfarrbesetzung mitwirken zu las­
sen. Can. 524 sieht vor, daß der Bischof sich das Urteil über die Eignung des Kan­
didaten mit Anhörung des Dekans (Dechanten) und, wenn es sich ergibt, be­
stimmter Priester und Laien bilden soll. Eine Art Volkswahl ist nich t zulässig, im 
übrigen steht es dem Diözesanbischof frei, ob und welche Laien er konsultieren 
will; es steht ihm auch offen, die Mitglieder des PGR zu befragen, welche Anfor­
derungen an den künftigen Pfarrer im allgemeinen zu stellen wären (wie d ies 
mancherorts schon geschieht); er kann aber auch ihre Meinung zu bestimmten 
Kandidaten einholen. 
Der CIC bietet genügend Möglichkeiten, die fruchtbar im Rechtsleben der Kirche 
verwirklicht werden und ihrer Entwicklung Impulse geben können. Aus diesen 
positiven Ansätzen und aus der Erkenntnis der Unvollkommenheiten der ge­
genwärtigen Rechtslage, aber auch aus der Dynamik des Gemeinschaftslebens 
wird die Kirche zu neuen Gestaltungen voranschreiten müssen, die neuer recht­
licher Ordnung bedürfen. 
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